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Österreichische Schrift-
stellerin Monika Helfer 
erhält Johann-Peter-
Hebel-Preis 2022 des Lan-
des Baden-Württemberg
Kunststaatssekretärin Petra Olschow-
ski: „Monika Helfers Werke sind durch 
eine sehr enge Verbundenheit zur 
Geschichte und Herkunft ihrer Familie 
geprägt“

Die österreichische Schriftstellerin Monika 
Helfer wird mit dem Johann-Peter-He-
bel-Preis desLandes Baden-Württemberg 
ausgezeichnet. Der Preis ist mit  10.000 
Euro dotiert und wird alle zwei Jahre an-
lässlich des Geburtstags des  Dichters am 
10. Mai beim Johann-Peter-Hebel-Fest in Hausen im Wiesental verliehen. Die Preisträgerinnen 
und Preisträger stehen in der Tradition Johann Peter Hebels, des alemannischen Dichters der 
Aufklärung mit Bewusstsein für Tradition, regionale Sprache und Heimatverbundenheit. 

„Monika Helfer begibt sich erzählerisch auf die Reise zu ihren Wurzeln im  Sprach- und Kultur-
raum Vorarlbergs“, sagte Petra Olschowski, Staatssekretärin  im Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, am Freitag (25. Februar) anlässlich der Bekanntgabe der Preisträgerin 
in Stuttgart. „Ihre Werke sind durch eine sehr enge Verbundenheit zur Geschichte und Herkunft 
ihrer Familie geprägt.  Monika Helfer richtet dabei den Blick auf die Alltagswelt der einfachen 
Leute, die die tiefgreifenden Erfahrungen und Entbehrungen aus der Zeit zweier Weltkriege 
nicht loslässt.“

Die Jury hebt in ihrer Begründung den nüchtern-unpathetischen Erzählstil der Autorin hervor. Da-
bei beeindrucke am meisten die präzise und empathische Zeichnung der Figuren, gerade auch 
von gesellschaftlichen Außenseitern. Im Wechsel  zwischen der Gegenwarts- und Vergangen-
heitsperspektive zeige Helfer in ihren autosoziografischen Romanen, dass die Vergangenheit nie 
abgeschlossen ist, dass Unsagbares, Unausgesprochenes über drei Generationen nachwirke.

Freiburgs Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer leitete die fachkundige Jury, die literarisch ver-
sierte Expertinnen und Experten aus dem alemannischen Sprachraum Österreichs, der Schweiz, 
Frankreichs und Baden-Württembergs vereint.

Monika Helfer, geboren 1947 in Au/Bregenzerwald, lebt als Schriftstellerin mit ihrer Familie in 
Vorarlberg. Sie hat zahlreiche Romane, Erzählungen und Kinderbücher veröffentlicht. Für ihre 
Arbeiten wurde sie unter anderem mit dem RobertMusil-Stipendium, dem Österreichischen Wür-
digungspreis für Literatur und dem  Solothurner Literaturpreis ausgezeichnet. Mit ihrem Roman 
Schau mich an, wenn  ich mit dir rede (2017) war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. 
Für Die Bagage (Roman, 2020) erhielt sie den Schubart-Literaturpreis 2021 der Stadt Aalen. 
Zuletzt erschien von ihr bei Hanser der Roman Vati (2021), mit dem sie erneut für den Deutschen 
Buchpreis nominiert war. 2021 erhielt sie den BodenseeLiteraturpreis. Löwenherz ist ihr neuestes 
Werk, das seit Anfang des Jahres auf dem Buchmarkt erhältlich ist. 

Zu den bisherigen Preisträgern des Johann-Peter-Hebel-Preises gehören Sibylle  Berg, Chris-
toph Meckel, Michael Köhlmeier, Albert Schweitzer, Max Picard, Otto Flake, Claude Vigée, Carl 
Jacob Burckhardt, Martin Heidegger, Marie Luise Kaschnitz, Elias Canetti, Emma Guntz, Arno 
Geiger, Arnold Stadler, Karl-Heinz Ott und Lukas Bärfuss.

Foto: Monika Helfer, Quelle: Nini Tschavoll
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Notrufnummern, Bereitschaftsdienste, wichtige Rufnummern

Polizei/Notruf                      110  
Feuerwehr und Rettungsdienst                    112      
Krankentransport                                     19222  
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:          0180322255535
Gas        66 90 86  
Energiedienst AG Service-Nr.               07623 92-1800 
Störungs-Nr.                                   07623 92-1818  
Diakonisches Werk Schopfheim kirchl. 
Sozialarbeit, allg. Lebensberatung, Sozialberatung       2720
Zeugenhilfe (Opfer-Zeugenbetreuung)  
LG Waldshut-Tiengen                         07751/881 309
Krankenhaus Schopfheim    395-0   
Giftnotruf Freiburg          0761/270-4361  
Drogen- Jugendberatung               07621/2085  
Telefon-Seelsorge      0800/1110111   
Hospizgruppe Schopfheim: Ehrenamtliche 
Begleitung schwerkranker und sterbender 
Menschen, Entlastung der Angehörigen. Sie 
erreichen uns unter der Tel.-Nr   07622-697596-0 
e-mail: hospiz-schopfheim@gmx.de 
Bereitschaftsdienst Tierärzte: Für Notfälle außerhalb der Sprech-
zeiten an Werktagen / Feiertagen und Wochenenden sind die er-
reichbaren Praxen und Kliniken auf  www.tiernotdienst-loerrach.de        
aufgeführt und über die zentrale Notdienstnummer   
07621 3528   zu erreichen       
DRK:   Menue-Service (Mahlzeitend. Tiefkühlfrisch)   07621 / 151549     

I-punkt der Fritz-Berger-Stiftung Zell im Wiesental: 
Bürgerheim, Hans-Fräulin-Platz 2                07625 / 9188775
Mittwochs von 9 bis 13 Uhr
Rechtliche Betreuungen/SKM       07622/671717-0 
Kinder-Jugendtelefon 
(Mo-Fr 14.00 Uhr bis20.00 Uhr kostenlos) 0800 / 1110333       
Kinderschutzbund Schopfheim Büroz. Mo, 
Mi, Do, Fr  v. 9-11 Uhr, psych. Beratung von 
Kindern, Jugendlichen und Eltern, Tagesmütter-
und Babysittervermittlung   63929 
Polizeirevier Schopfheim           66698-0  
Psychologische Beratungsstelle         5800    
Zufluchtsort für mißhandelte Frauen und 
ihre Kinder, Tag und Nacht erreichbar unter:   07621/49325
Caritasverband für den Landkreis Lörrach e.V.:
Demenzberatungsstelle , Graziella Scholer, 
Haagenerstraße 15a, 79539 Lörrach,     07621/9275-21
Häuslicher Betreuungsdienst und Betreuungsgruppen für Men-
schen mit Demenz, Carola Behringer, Haagenerstraße 15a, 
79539 Lörrach,          07621/9275-25
CURARE gGmbH Ambulante Dienste des Evang. Sozialwerks 
Wiesental e.V. in Schopfheim & Umgebung Tel.: 07622 3900-138
info@curare-wiesental.de  www.curare-wiesental.de
Blaues Kreuz LörrachBeratung und Selbsthilfegruppen für Men-
schen mit Alkoholproblemen und deren Angehörige 
Pestalozzistr.11, 79540 Lörrach-StettenAnmeldung über Tel. 
07621 / 44612 oder Mail: regiopsbloe@web.de

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst im Landkreis Lörrach
Teilweise gab es in der Vergangenheit für die augen-, kinder- und HNO-ärztlichen Notfalldienste noch 0180er Rufnummern. Diese wer-
den ab sofort über die bundesweite Rufnummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt.Anruf ist kostenlos. Öffnungs-
zeiten der Notfallpraxis in Schopfheim: Kreiskrankenhaus Schopfheim Schwarzwaldstr. 40  79650 Schopfheim. Öffnungszeiten Sa, So 
und an Feiertagen 9 – 13 Uhr und 16 – 19 Uhr. Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brauchen und nicht 
bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da, den Sie während der Öffnungszeiten 
ohne vorherige Anmeldung direkt aufsuchen können.

Donnerstag, 10. März 2022
Buiiotonne

Flüchtlingsbetreuung Hausen im Wiesental

Caritas Flüchtlingsbetreuung 
Wehrerstraße 5
79650 Schopfheim

Christine Scheller mob. 0151 6161 7795
e-mail: christine.scheller@caritas-loerrach.de
Moevi Akue  mob. 0151 6161 7726
   Te. 07621 410-5463
e-mail: moevikonto.akue@caritas-loerrach.de
Sprechstunde: mittwochs zwischen 14.00 und 16.00 Uhr  
nach Terminabsprache

Notdienstplan vom 07.03.2022 bis 13.03.2022
Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, Villastr. 1, 70190 Stuttgart Stand: 01.03.2022 20:50 Uhr

Notdienstkreis: 114 - Bad Säckingen-Schopfheim
Montag, 07.03.2022:
Stadt-Apotheke Wehr Mo. 08:30 bis Di. 08:30 UhrHauptstr. 69Tel.: 07762 - 5 22 80 79664 Wehr, Baden

Dienstag, 08.03.2022:
Wiesental-Apotheke Zell Di. 08:30 bis Mi. 08:30 UhrSchopfheimer Str. 5Tel.: 07625 - 9 26 20 79669 Zell im Wiesental

Mittwoch, 09.03.2022:
Apotheke am Wehrahof Mi. 08:30 bis Do. 08:30 UhrHauptstr. 4-6Tel.: 07762 - 7 08 97 46 79664 Wehr, Baden

Donnerstag, 10.03.2022:
Adler-Apotheke Brennet Do. 08:30 bis Fr. 08:30 UhrBasler Str. 18 - 20Tel.: 07761 - 89 79 79664 Wehr, Baden (Öflingen)

Freitag, 11.03.2022:
Agathen-Apotheke Fahrnau Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 UhrBlasistr. 25Tel.: 07622 - 6 33 43 79650 Schopfheim (Fahrnau)

Samstag, 12.03.2022:
Hebel Apotheke Stübler Sa. 08:30 bis So. 08:30 UhrHebelstr. 16 ATel.: 07622 - 80 42 79688 Hausen im Wiesental

Sonntag, 13.03.2022:
Apotheke am Markt Schopfheim So. 08:30 bis Mo. 08:30 UhrHauptstr. 34Tel.: 07622 - 6 75 70 79650 Schopfheim

Seite 1 von 1Diese tagesaktuellen Daten unterliegen einem ständigen Änderungsservice.    https://www.lak-bw.de/notdienstportalStand: 01.03.2022

Straßenbauarbeiten in der Bergwerkstraße und Wuhrstraße
Ab dem 14.03.2022 beginnt die Firma Walliser ihre Baustelleneinrichtung in der Bergwerkstraße zwischen den 
Hausnummern 3 und 14 und in der Wuhrstraße. Hierbei wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Gemeindeverwaltung Hausen im Wiesental
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Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund von § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) wird die am 25.01.2022 
beschlossene Haushaltssatzung wie folgt bekannt gemacht: 
 

I. 
 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat 
am 25.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen      EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von           6.065.008 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von           6.101.297 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von   -            36.289 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                       0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                       0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von                       0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von    -        36.289 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von         5.838.341 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von         5.374.792 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von   +       463.549 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von         1.490.974 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von         2.786.349 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von   -    1.295.375 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von   -       831.826 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von         1.214.914 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von            326.457 

 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von            888.457 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von    +        56.631 

 

 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.214.914  EUR 
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.241.164 EUR. 

 
 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.220.000 EUR. 
 
 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H. 

 der Steuermessbeträge;  

2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H. 

 der Steuermessbeträge.  

 

§ 6 Weitere Bestimmungen 

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung 

 
 
 

II. 
 

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl. S. 21) hat 
der Gemeinderat am 25.01.2022 den Wirtschaftsplan 2022 der Kommunal Wohnbau 
Hausen im Wiesental wie folgt beschlossen: 
 

Der Wirtschaftsplan wird in den  
Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf                  1.234.434 € 
 
davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 494.504 € 
auf den VERMÖGENSPLAN  739.930 € 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 0 € 
festgesetzt. 
 
Keine weiteren Festsetzungen (Stellenübersicht entfällt) 
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III. 
 

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Hausen im Wiesental und der Wirtschaftsplan 2022 des 
Eigenbetriebes Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental sind vollzugsreif. Das Landratsamt 
Lörrach hat mit Verfügung vom 26.01.2022 die Vorlage der Pläne gem. § 81 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung (GemO) bestätigt und den Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen i.H.v. 
1.214.914 € genehmigt. Im Übrigen hat das Landratsamt Lörrach auch die Gesetzmäßigkeit des 
Haushaltsplanes 2022 der Gemeinde Hausen im Wiesental und des Wirtschaftsplanes 2022 des 
Eigenbetriebes Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental gemäß § 121 Abs. 2 GemO bestätigt.  
 
 

IV. 
 

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Hausen im Wiesental und der Wirtschaftsplan 2022 des 
Eigenbetriebes Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental liegen gemäß § 81 Abs. 3 GemO 
 

vom 07. März 2022 bis einschließlich 15. März 2022 
im Rathaus – Zimmer 9 – 

 
öffentlich aus. 
 
Hausen im Wiesental, den 04. März 2022 
Gez. 
Martin Bühler 
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Hebelstiftung 
Hausen im Wiesental für das Haushaltsjahr 2022 

 
Auf Grund von § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) wird die am 25.01.2022 beschlossene 
Haushaltssatzung wie folgt bekannt gemacht: 

 
I. 
 

Haushaltssatzung 
der Hebelstiftung Hausen im Wiesental 

für das Haushaltsjahr 2022 
 

Auf Grund von § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 und der §§ 81 Abs. 2 
und 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute geltenden Fassung hat der 
Gemeinderat am 25.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen        EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                65.558 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                63.258 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                  2.300 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                       0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                       0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von                       0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von                2.300 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von              62.358 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von              49.674 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von              12.684 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                       0 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                       0 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von                       0 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von              12.684 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                       0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                       0 

 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von                       0 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von              12.684 
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§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €. 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €. 

 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 12.600 €. 

 
II. 
 

Der Haushalt 2022 ist vollzugsreif. Das Landratsamt Lörrach hat mit Verfügung vom 20.02.2022 die Vorlage 
des Planes bestätigt. Im Übrigen hat das Landratsamt Lörrach auch die Gesetzmäßigkeit der vorgelegten, 
vom Gemeinderat (Stiftungsrat) am 25.01.2022 beschlossenen Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 
für das Haushaltsjahr 2022 der Hebelstiftung Hausen im Wiesental gemäß § 121 Abs. 2 GemO bestätigt. 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan 2022 der Hebelstiftung Hausen im Wiesental liegt gemäß § 81 Abs. 3 GemO 
in der Zeit 
 

vom 07. März 2022 bis einschließlich 15. März 2022 
 

auf dem Rathaus – Zimmer 9 – öffentlich aus. 
 
Hausen im Wiesental, den 04. März 2022 
Gez. 
Martin Bühler 
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Hebelstiftung 
Hausen im Wiesental für das Haushaltsjahr 2022 

 
Auf Grund von § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) wird die am 25.01.2022 beschlossene 
Haushaltssatzung wie folgt bekannt gemacht: 

 
I. 
 

Haushaltssatzung 
der Hebelstiftung Hausen im Wiesental 

für das Haushaltsjahr 2022 
 

Auf Grund von § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 und der §§ 81 Abs. 2 
und 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute geltenden Fassung hat der 
Gemeinderat am 25.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen        EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                65.558 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                63.258 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                  2.300 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                       0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                       0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von                       0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von                2.300 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von              62.358 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von              49.674 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von              12.684 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                       0 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                       0 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von                       0 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von              12.684 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                       0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                       0 

 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von                       0 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von              12.684 
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§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €. 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €. 

 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 12.600 €. 

 
II. 
 

Der Haushalt 2022 ist vollzugsreif. Das Landratsamt Lörrach hat mit Verfügung vom 20.02.2022 die Vorlage 
des Planes bestätigt. Im Übrigen hat das Landratsamt Lörrach auch die Gesetzmäßigkeit der vorgelegten, 
vom Gemeinderat (Stiftungsrat) am 25.01.2022 beschlossenen Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 
für das Haushaltsjahr 2022 der Hebelstiftung Hausen im Wiesental gemäß § 121 Abs. 2 GemO bestätigt. 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan 2022 der Hebelstiftung Hausen im Wiesental liegt gemäß § 81 Abs. 3 GemO 
in der Zeit 
 

vom 07. März 2022 bis einschließlich 15. März 2022 
 

auf dem Rathaus – Zimmer 9 – öffentlich aus. 
 
Hausen im Wiesental, den 04. März 2022 
Gez. 
Martin Bühler 
Bürgermeister 

Amtliche Bekanntmachungen

Ende des amtlichen Teis

Vereine berichten
Einladung zur Mitglie-
derversammlung
Am Freitag, dem 25. März 2022 
um 17 Uhr findet im FC-Sport-
heim die Mitgliederversamm-

lung des VdK-Ortsver-bands Hausen statt. Hierzu sind 
alle Mitglieder herzlich eingeladen. Es gilt die 3G-Regel.
     Tagesordnung
 1. Begrüßung
 2. Totenehrung
 3. Geschäftsbericht des Ortsvorsitzenden
 4. Bericht der Schriftführerin
 5. Bericht der Frauenvertreterin
 6. Kassenbericht
 7. Bericht der Kassenrevisoren
 8. Aussprache zu den TOP 3-6
 9. Entlastung des Kassierers und 
     Gesamtvorstands
 10. Grußwort
 11. Kurzreferat der Vertretung des Kreisvorstands
 12. Ehrungen
 13. Verschiedenes 
 14. Schlusswort
Der Vorstand

Der Ortsverband informiert: 
Triage – Schutz behinderter Menschen 
gewährleisten! 
 Der Gesetzgeber muss Vorkehrungen zum Schutz Behin-
derter für einen pandemiebedingten Triagefall treffen. Mit 
seinem Beschluss AZ 1 BvR 1541/20 entschied das Bun-
desverfassungsgericht, der Gesetzgeber verletze Artikel 3 
Grundgesetz, weil er es unterlassen habe, Vorkehrungen 
zu treffen, damit niemand wegen einer Behinderung bei 
der Zuteilung überlebenswichtiger, nicht für alle bereit-
stehender intensivmedizinischer Behandlungsressourcen 
benachteiligt wird. Die Beschwerdeführer, teils schwerst-
behindert und überwiegend auf Assistenz angewiesen, 
begehren einen wirksamen Schutz vor Benachteiligung 
von Menschen mit Behinderung bei der Triage – was der 
Gesetzgeber bislang nicht gewährleiste. 
Das BVerfG hatte nur zu entscheiden, ob der Gesetzge-
ber verpflichtet ist, wirksame Maßnahmen zu treffen, damit 
niemand bei Triage wegen einer Behinderung benachteiligt 
wird. Nach der BVerfG-Entscheidung muss der Gesetzge-
ber – auch mit Blick auf die UN-Behindertenrechtskonven-
tion – unverzüglich dafür  sorgen,  dass jede  Benachtei-
ligung  wegen  einer  Behinderung  bei  der  Verteilung 
pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer Ressour-
cen hinreichend wirksam verhindert wird. Bei der konkreten 
Ausgestaltung hat er einen Einschätzungs-, Wertungs- und 
Gestaltungsspielraum.   
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Aus der Gemeinde

Recherchiert und aufbereitet werden die Folgen zu diesem Thema 
vom Hausener Heimatforscher und Philatelisten Elmar Vogt, lesen Sie heute Folge 73

Geschichte(n) aus dem Gemeindearchiv, 
Hebelhaus/Literaturmuseum und der Ortsgeschichte (73) 

  
 
 

Werte Mutter Erde 
 

 

 

 

 

 

 
Werte Mutter Erde 
 
Werte Mutter Erde, 
versehrte, verheerte, 
ausgezehrte, 
mit Beton beschwerte, 
geteerte, 
vom Fortschritt verzehrte. 
 
Der Mensch, der gelehrte, 
der von Gott abgekehrte, 
der seelisch entleerte, 
der die Werte 
umkehrte, 
der Mensch, der verkehrte, 
zerstörte 
 
Dich, werte 
Mutter Erde. 
 
 
 

Jean Dentinger  
(1937 bis 1993) 

 
Träger der Johann Peter Hebel- 

Gedenkplakette der Gemeinde 
Hausen im Wiesental 1989 
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Kirchliche Nachrichten

Evang. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach

Wochenspruch:

„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.“ (1 Joh 3,8b)

Passionszeit

Es ist schwer, aufbauende Worte zu finden in dieser Zeit. 

Von Zeitenwende wird viel gesprochen angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine – und davon, dass die 
Welt eine andere geworden ist. Große Worte, um große Entscheidungen zu begründen. Ich kann nur hoffen, dass sich 
diese Entscheidungen als die richtigen erweisen und helfen, die Aggression so schnell wie möglich zu beenden. 
Persönlich kann ich gerade nur von Tag zu Tag leben.

Ja, Krieg in Europa ist schrecklich. Krieg ist überhaupt schrecklich. Auch der Krieg gegen die Natur ist schrecklich. Es ist
ein sehr merkwürdiges Zusammentreffen, dass gerade in diesen Tagen der Bericht des Weltklimarats veröffentlicht wird.
Ich hoffe sehr, dass er Gehör findet. Dass das Zeitfenster, innerhalb dessen noch etwas zum Guten bewegt werden 
kann, sich mit jeden Tag weiter schließt, ist eine bedrängende, aber leider allzu wahre Aussage.

Und jetzt beginnt die Passionszeit. Jesus geht freiwillig in den Tod. In einer Zeit, in der schon viele unfreiwillig in den 
Tod gegangen sind. „Dein Tod hätte genügen sollen ...“, so beginnt ein Passionsgedicht, das mir jedes Mal wenn ich es 
lese, sehr nahe geht. Täglich werden neue Kreuze aufgerichtet.

„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre“ - ich glaube nicht an den Teufel als eine 
Art zweiten Gegen-Gott. Aber ich glaube, dass sich Kräfte in uns Menschen entfalten können, die wir nicht mehr zu 
beherrschen in der Lage sind. 

Der Hauptmann unter dem Kreuz wird sagen: „Seht, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.“ Zu allen Gefallenen und 
Getöteten ist zu sagen: „Seht, diese Menschen sind Gottes Kinder gewesen.“ Ich glaube, dass es nicht vergeblich ist, 
wenn wir das Leid der Leidenden ebenso nahe an uns heran kommen lassen wie unser eigenes Geschick. Ich glaube, 
dass es Gutes wirken kann.

Gott schütze die Leidenden und bewahre alle Toten.

Ihre Pfarrerin Ulrike Krumm

                     

Gottesdienste – Zeit für Begegnung
Wir feiern unsere Gottesdienste in der Kirche. Zulassungsbeschränkungen gibt es bei Gottesdiensten in der Regel nicht.
Die neuesten Corona-Schutzmaßnahmen besagen:

- Die Anwesenheit muss nicht mehr dokumentiert werden! Einen QR-Code, den man zur eigenen Sicherheit in 
seiner Corona-Warn-App einscannen kann, werden wir aber weiterhin aushängen.

- Wer nicht in einem gemeinsamen Haushalt lebt, muss 2 m Abstand halten.
- Während des Gottesdienstes muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

Sonntag, 6. März 10:00 Gottesdienst Ev. Kirche in Hausen (Prädikant Klaus Opitz)
Gleichzeitig Kindergottesdienst!

Sonntag, 13. März 10:00 Gottesdienst Ev. Kirche in Hausen (Prädikantin Dorothea Schaupp)
Gleichzeitig Kindergottesdienst!

Sonntag, 20. März 19:00 Ökumenisches Abendgebet nach Taizé in der katholischen Kirche in 
Hausen

Weltgebetstag
Den Ökumenischen Weltgebetstag können Sie gerne um 17 Uhr in Gersbach oder um 18 Uhr in der Evang. Stadtkirche 
Schopfheim mitfeiern. Um 19 Uhr wird er auf dem Kanal Bibel-TV übertragen. Die Gottesdienstordnung stammt aus 
England, Nordirland und Wales und wird von ehrenamtlichen Teams vor Ort kreativ umgesetzt.

Freundliche Erzieherin gesucht
Für unseren eingruppigen Kindergarten in Raitbach sind wir leider schon wieder auf der Suche nach einer Erzieherin. 
Die Stelle wird zum Sommer frei. Wer kann sich eine Mitarbeit vorstellen oder weiß jemanden, den wir ansprechen 
können? Vielen Dank für alle guten Ideen! 

Kindergottesdienst
Zum Kindergottesdienst eingeladen sind alle Kinder ab dem Kindergartenalter. Es beginnt um 10 Uhr in der Kirche – 
danach geht es im Gemeindehaus fröhlich und kreativ weiter. Wenn sich ein Kind noch nicht alleine „traut“, dürfen Eltern
gerne mitkommen. Geplant sind die Nächsten Kindergottesdienste am 06.03. – 13.03. – 27.03. – 10.04. – 08.05. – 
22.05. Im Pfarrbüro und in der Kirche liegen auch Handzettel aus.
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Singkreis
Der Singkreis pausiert derzeit noch, plant aber, seine Probenarbeit bald wieder aufzunehmen. Er trifft sich dann an 
jedem Dienstag um 18.30 Uhr im Gemeindehaus. Wir freuen uns über alle, die mitsingen oder einfach mal 
herein“schnuppern“ wollen. Interessierte melden sich bitte bei Frau Ellen Krebs, Tel. 07622 - 5866. 

Audio-Gottesdienste
Weiterhin können Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde www.eki-hausen.de oder direkt unter www.eki-fahrnau-
gersbach.de/audio einen von Pfarrerin Ulrike Krumm gestalteten „Audio-Gottesdienst“ mitfeiern. Der Gottesdienst kann 
jederzeit gehört werden und bleibt die Folgewoche über auf der Homepage eingestellt.

Kirche offen zum Gebet
Die Evangelische Kirche in Hausen ist täglich zwischen 10-18 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 
Auch unser Glockenläuten abends um 19.30 Uhr ist eine Einladung zum Gebet für alle, die von der Pandemie und ihren 
Auswirkungen besonders betroffen sind.

Gruppen und Angebote

Auch in der Warnstufe gilt weiterhin gilt die GGG-Regel. In geschlossenen Räumen muss in der Regel eine FFP2-
Maske getragen und 1,5m Abstand eingehalten werden. Bei Schulkindern gilt der Schülerausweis, bei jüngeren Kindern 
ein Selbsttest der Eltern. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Freitag, 04.03.2022
09.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus. 

Gerne können Sie herein schnuppern. Kontakt: Frau Rose, Tel. 69 19 718.
Montag, 07.03.2022
14-17 Uhr Einzelgespräche für seelisch belastete und erkrankte Menschen und ihre Angehörige

mit Herrn Berthold Bausch: Tel. 0151-67729 792; Fax: 07622-667920; Email: 
berthold.bausch@freenet.de

Die persönlichen Beratungsgespräche finden im Ev. Gemeindehaus von 14 bis 17 Uhr unter Einhaltung der 
Coronaregeln statt. Bitte melden Sie sich vorab telefonisch an!

Mittwoch, 09.03.2022
10 Uhr Bibelkreis im Gemeindehaus. Ein GGG-Nachweis ist erforderlich. 

Kontakt Frau Ketterer, Tel. 6677 843 und Frau Heneka, Tel. 90 35 181

Pfarrsekretariat-Öffnungszeiten:
Dienstag 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr und Freitag 9:30 bis 11:30 Uhr
Zur Zeit ist das Pfarrbüro nur freitags besetzt!

Ev. Pfarramt, Hebelstraße 17a / Telefon: 07622 - 2548 / E-Mail-Adresse: hausen@kbz.ekiba.de
Zuständig für die vakante Pfarrstelle ist Frau Pfarrerin Ulrike Krumm aus Fahrnau. Sie ist erreichbar per 
E-Mail unter  ulrike.krumm@kbz.ekiba.de und per Telefon unter 07622-67 22 663 bzw. 0151 68 121 849.

Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach

Sonntag, 06.03.2022   1. Fastensonntag
Hausen 09:00 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionfeier / Herr Rettig
 
Montag, 07.03.2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Dienstag, 08.03.2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Mittwoch, 09.03.2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
Tegernau 18:30 Uhr Wortgottesdienst / Diakon Leimpek-Mohler
 
Donnerstag, 10.03.2022   Donnerstag der 1. Woche der Fastenzeit
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Freitag, 11.03.2022   Freitag der 1. Woche der Fastenzeit
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Sonntag, 13.03.2022   2. Fastensonntag
Hausen 09:00 Uhr Eucharistiefeier / Pfarrer Latzel, Pastoralreferentin Betz

Für  die  Mitfeier  der  Gottesdienste  in  unseren  Kirchen  müssen  alle  Mitfeierenden  den
vorgeschriebenen Mindestabstand wahren und während des Gottesdienstes eine FFP2-Maske tragen.
Mit  Erkältungssymptomen  können  sie  nicht  am  Gottesdienst  teilnehmen.  Wir  danken  für  Ihr
Verständnis.

Synodale Kirche – Austausch- und Gesprächsrunde
Nicht  nur  in  Deutschland  ist  die  katholische  Kirche  derzeit  synodal  unterwegs,  sondern  auch  im
Vatikan in Rom. Am 9./10. Oktober 2021 hat Papst Franziskus offiziell den „Weg der Synode“ eröffnet,
der in die Bischofssynode im Oktober 2023 einmünden soll.

Katholikinnen und Katholiken sind derzeit weltweit dazu eingeladen, sich an diesem „Weg der Synode“
zu beteiligen. Hierzu hat das Erzbistum Freiburg einen Fragenkatalog entwickelt und lädt dazu ein vor
Ort  ins  Gespräch  zu  kommen,  die  Ergebnisse  zu  sammeln  und  bis  zum 3.  April  nach  Freiburg
zurückzumelden.

Die  Fragen zu  zehn Themenfeldern  können eingesehen werden unter  Synodale  Kirche (ebfr.de).
Vielleicht haben Sie ja Lust und Zeit sich an diesem Prozess zu beteiligen.

Zu  einer  Austauschrunde  über  die  verschiedenen  Themenfelder  lade  ich  Sie  herzlich  ein,  am
Donnerstag, 17. März 2022 um 20 Uhr, voraussichtlich per zoom-Konferenz. 
Sollte  sich  die  Pandemielage  bis  dahin  geändert  haben,  präsentisch  im  großen  Saal  im  kath.
Gemeindehaus in Schopfheim.

Bei  Interesse  melden  Sie  sich  bitte  per  Email  (christina.betz@kath-mittleres-wiesental.de)  an  bis
Donnerstag, 10. März 2022. Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
Christina Betz, PRef’in

Kath. Pfarrbüro St. Josef – Schulstraße 6 – 79688 Hausen im Wiesental
Pfarrbüro-Sprechzeiten: Montag 9 – 11 Uhr, Mittwoch 16 – 18 Uhr 
Tel. 07622-3438, Fax 07622-668797 E-Mail: pfarrbuero.hausen@kath-mittleres-wiesental.de
www.kath-mittleres-wiesental.de. 
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Kirchliche Nachrichten

Sonntag, 06.03.2022   1. Fastensonntag
Hausen 09:00 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionfeier / Herr Rettig
 
Montag, 07.03.2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Dienstag, 08.03.2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Mittwoch, 09.03.2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
Tegernau 18:30 Uhr Wortgottesdienst / Diakon Leimpek-Mohler
 
Donnerstag, 10.03.2022   Donnerstag der 1. Woche der Fastenzeit
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Freitag, 11.03.2022   Freitag der 1. Woche der Fastenzeit
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Sonntag, 13.03.2022   2. Fastensonntag
Hausen 09:00 Uhr Eucharistiefeier / Pfarrer Latzel, Pastoralreferentin Betz

Für  die  Mitfeier  der  Gottesdienste  in  unseren  Kirchen  müssen  alle  Mitfeierenden  den
vorgeschriebenen Mindestabstand wahren und während des Gottesdienstes eine FFP2-Maske tragen.
Mit  Erkältungssymptomen  können  sie  nicht  am  Gottesdienst  teilnehmen.  Wir  danken  für  Ihr
Verständnis.

Synodale Kirche – Austausch- und Gesprächsrunde
Nicht  nur  in  Deutschland  ist  die  katholische  Kirche  derzeit  synodal  unterwegs,  sondern  auch  im
Vatikan in Rom. Am 9./10. Oktober 2021 hat Papst Franziskus offiziell den „Weg der Synode“ eröffnet,
der in die Bischofssynode im Oktober 2023 einmünden soll.

Katholikinnen und Katholiken sind derzeit weltweit dazu eingeladen, sich an diesem „Weg der Synode“
zu beteiligen. Hierzu hat das Erzbistum Freiburg einen Fragenkatalog entwickelt und lädt dazu ein vor
Ort  ins  Gespräch  zu  kommen,  die  Ergebnisse  zu  sammeln  und  bis  zum 3.  April  nach  Freiburg
zurückzumelden.

Die  Fragen zu  zehn Themenfeldern  können eingesehen werden unter  Synodale  Kirche (ebfr.de).
Vielleicht haben Sie ja Lust und Zeit sich an diesem Prozess zu beteiligen.

Zu  einer  Austauschrunde  über  die  verschiedenen  Themenfelder  lade  ich  Sie  herzlich  ein,  am
Donnerstag, 17. März 2022 um 20 Uhr, voraussichtlich per zoom-Konferenz. 
Sollte  sich  die  Pandemielage  bis  dahin  geändert  haben,  präsentisch  im  großen  Saal  im  kath.
Gemeindehaus in Schopfheim.

Bei  Interesse  melden  Sie  sich  bitte  per  Email  (christina.betz@kath-mittleres-wiesental.de)  an  bis
Donnerstag, 10. März 2022. Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
Christina Betz, PRef’in

Kath. Pfarrbüro St. Josef – Schulstraße 6 – 79688 Hausen im Wiesental
Pfarrbüro-Sprechzeiten: Montag 9 – 11 Uhr, Mittwoch 16 – 18 Uhr 
Tel. 07622-3438, Fax 07622-668797 E-Mail: pfarrbuero.hausen@kath-mittleres-wiesental.de
www.kath-mittleres-wiesental.de. 

Vereine berichten

Nächste Wanderung: 
Zwischen Rümmingen und Hammerstein 
Wann: Sonntag, den 06.03.2022 
Wanderstrecke: Eine sportliche Wanderung im Kandertal.  
Rümmingen -  Schallbach  -  Hammerstein  -  Wollbach  -  
Wittlingen  - Rümmingen 
Gäste sind herzlich Willkommen. 
Wanderzeit: ca.3 ½ Std., bei +/- 140 Hmtr. und 14,5 km  
Abfahrt: 11:00 Uhr mit Pkw am Rathaus 
Wanderführer: Ulrich Wagner, Tel. 67 26 23     

 
ACHTUNG: Anmeldung 
erwünscht bis Samstag, den 05.03.22! 
 
 
Nächste Mittwochswanderung: 
Rundweg Burg Rötteln 
Wann: Mittwoch, den 16.03.22 
Wanderstrecke: Parkplatz Burg Rötteln  -  Schlosshalde  -  
Nikolausgraben  -  Rümmingen  - Rüttematt  -  Föhrenbuck  
-  Parkplatz Burg Rötteln 
Anschließend ist die Einkehr in der ‚Burgschenke‘ oder im 
‚Schwarzbrenner‘ vorgesehen. 
Wanderzeit: ca. 2 Std., bei +/- 150 Hmtr. 
Abfahrt: 14:00 Uhr mit Pkw am Rathaus 
Wanderführer: Klaus Brust, Tel. 55 94     
 
ACHTUNG: Die Mitnahme von Wanderstöcken wird 
empfohlen. Anmeldung erwünscht !
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Vereine berichten / Sonstiges

TC GW Hausen 
Neuer Vorstand bei Grün-Weiß 
Mit einem neuen Vorstand steuert der Tennisclub Grün-Weiß Hausen den Verein in die Zukunft. In 
der Hauptversammlung wählten die Mitglieder den 29-jährigen Daniel Seipolt zum Vorsitzenden. 
Er folgt auf Carsten Dolzer, der wie Sportwart Bernd Seipolt bedauerte, dass zwei Jahre lang der 
Sportbetrieb nahezu ruhen musste. Jugendwart Patrick Hager verwies auf eine erfreuliche Bilanz im 
Juniorenbereich: Die Kooperation mit den Grundschulen Hausen und Zell wurde erfolgreich weiter-
geführt, acht Jugendliche seien dem Verein beigetreten. Derzeit nehmen 45 Kinder und Jugendliche 
am Training und viele davon auch am Wintertraining teil. Für die Saison 22/23 wurden sieben 
Jugendmannschaften gemeldet. Dolzer, der auch als Kassenwart fungierte, sagte, es würden die 
Mitgliedsbeiträge für die Jahre 2019, 2020 und 2021 noch ausstehen. Wegen der eingeschränkten 
Spielmöglichkeit im Jahre 2020 beschloss die Versammlung, die Beiträge zu erlassen. 

Wahl: 
Vorsitzender Daniel Seipolt, Stellvertre-
ter Bernd Seipolt, 
Kassiererin Carmen Thorn, Schriftfüh-
rerin Lena Hlawatschek, 
Sportwart Bernd Seipolt, Jugendwart 
Patrick Hager, Beisitzer Enrico 
Tech. 
 
Ausblick: 
Mehrheitlich stimmte die Versammlung 
für den Bau und die 
Finanzierung eines Padeltennis-Courts 
auf der Anlage des TC Hausen zu 
(siehe Bericht in der BZ vom 21. Feb-
ruar). 
Mit dem Angebot 
dieser neuen Sportart wolle man den 
Mitgliederschwund stoppen und 
neue Mitglieder generieren, erklärte 
Seipolt.

Text und Bild E. Steinfelder/BZ

Auch im Homeoffice gilt: Die beste Energie ist die, die nicht verbraucht wird
Der steigende Energieverbrauch im Homeoffice ver-
bunden mit den mancherorts explodierenden Ener-
giepreisen bereitete Verbraucherinnen und Verbrau-
chern einen trüben Jahreswechsel. Bis die Politik 
Antworten auf überteuerte Energiepreise gefunden 
hat, heißt es Ruhe zu bewahren, voreilige Anbie-
terwechsel zu vermeiden und auf seinen eigenen 
Energieverbrauch zu achten.
 Den Arbeitsplatz nach Hause zu verlegen, kann eini-
ge Vorteile mit sich bringen: Das Pendeln entfällt, was 
wiederum Zeit, Stress und Kosten spart und für mehr 
Flexibilität sorgen kann. Mit der ersten Nebenkosten-
abrechnung nach vielen Monaten Homeoffice und 
Beschulung in den eigenen vier Wänden bemerkten 
viele Haushalte, dass der Energieverbrauch deutlich 
gestiegen ist. Schätzungen zufolge steigt der Strom-
verbrauch durch den regelmäßigen Betrieb von Lap-
top, Monitor, Schreibtischlampe, Wasserkocher oder 

Kaffeemaschine und die Nutzung des Elektroherds 
oder der Mikrowelle um etwa fünf Prozent. Die konkre-
ten Mehrkosten sind von Fall zu Fall unterschiedlich 
und werden auf 30 Cent bis ein Euro pro Tag beziffert. 
Wird der Heizenergiebedarf hinzugezogen, entstehen 
schnell Mehrkosten von bis zu 250 Euro pro Jahr.
 
Preischaos auf dem Energiemarkt
 Durch zum Teil deutlich gestiegene Energiepreise 
spitzt sich die Situation seit Monaten zu und bleibt 
undurchsichtig: Besonders Kunden, die ihren Ener-
gieanbieter gewechselt haben, und Kunden, die von 
unseriösen Anbietern durch Belieferungsstopp in die 
Ersatzversorgung gezwungen wurden, sind von der 
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Schule + Beruf
 

Anmeldung für die Klasse 5 an der  
MONTFORT-REALSCHULE Zell im Wiesental 

 
Für die Anmeldung sind folgende offizielle Termine vorgesehen: 
 

Montag, 7. März 2022 bis Donnerstag, 10. März 2022 
 

Da momentan wegen der Corona-Pandemie soziale Kontakte vermieden werden sollen, 
stehen das Anmeldeformular sowie weitere Formulare auf der Homepage www.morz.de 
bereit. Bei Bedarf können die Unterlagen telefonisch (07625/911000) oder per Mail 
(info@morz.de) im Sekretariat angefordert werden. 
 
Folgende Unterlagen werden zur Anmeldung benötigt: 

 das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular 
 die Blätter 3 und 4 der Grundschulempfehlung im Original 
 eine Kopie der Geburtsurkunde oder des Kinderausweises 
 Datenschutz-Erklärung  

 
Die Anmeldeunterlagen können bis spätestens 10.03.2022 16.00 Uhr 

 persönlich im Sekretariat abgegeben werden. 
 in den Briefkasten neben dem neuen Eingang der Montfort-Realschule 

eingeworfen werden. 
 per Post (Eingang an der MORZ am 11. März) geschickt werden. 

 
Weitere Informationen zur Anmeldung stehen auf der Homepage der Montfort-Realschule 
Zell (www.morz.de). 

Monat der Zukunft bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Lörrach
Fünf regionale Betriebe stellen sich interessierten Schülern, Ausbildungssuchenden und deren Eltern vor und informie-
ren über ihre Ausbildungsberufe in Präsenz und teils vor Ort in den Unternehmen
Berufsberatung der Agentur für Arbeit Lörrach veranstaltet zahlreiche Infoveranstaltungen rund um Ausbildung, Studium 
und Berufswahl
Agentur für Arbeit widmet sich Jugendlichen auf Ausbildungssuche erstmals einen ganzen Monat lang
 Die Woche der Ausbildung ist eine alljährlich stattfindende Aktion der Bundesagentur für Arbeit. Dieses Jahr bietet die 
Agentur für Arbeit Lörrach jedoch Veranstaltungen und Beratungsangebote rund um das Thema berufliche Ausbildung, 
Studium und Berufswahl für den ganzen Monat März an – teils wieder in Präsenz und vor Ort in den Betrieben.
„Wir konnten so viele facettenreiche Ideen mit regionalen Arbeitgebern umsetzen, dass eine Woche für die geplanten 
Schnuppertage, Infoveranstaltungen und Beratungen nicht ausgereicht hätte“, erklärt Berufsberater Manuel Bausch. 
„Ziel war es, Aktionen nicht über, sondern mit Jugendlichen zu verwirklichen.“
Während der geplanten Schnuppertage werden sich insgesamt fünf regionale Betriebe aus der Elektrobranche, dem 
Friseurhandwerk, der Gastronomie und Hotellerie sowie aus dem Pflegebereich interessierten Schülern, Ausbildungssu-
chenden und deren Eltern vorstellen und über ihre Ausbildungsberufe informieren. Zudem werden die Berufsberater der 
Arbeitsagentur Lörrach drei virtuelle Informationsveranstaltungen für Eltern von zukünftigen Schulabgängern durchfüh-
ren und ihnen mögliche Wege ins Berufsleben nach der Schule aufzeigen.
Weitere Veranstaltungen widmen sich den Unterstützungsangeboten der Agentur für Arbeit für Jugendliche, die noch 
keinen Ausbildungsplatz gefunden haben oder deren schulische Leistungen einen Einstieg ins Berufsleben erschweren.

 Folgende Termine werden interessierten Schülern, Ausbildungssuchenden und deren Eltern unter anderem im März 
angeboten:
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Bis 31. März freiwillige Rentenbeiträge zahlen
Obwohl das neue Jahr schon längst begonnen hat, können in der Rentenversicherung freiwillige Beiträge für 2021 noch 
bis 31. März 2022 rückwirkend gezahlt werden. Das teilt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg 
mit. Wie hoch die freiwilligen Beiträge sein sollen, bestimmt man selbst: Wer für 2021 noch zahlen will, kann zwischen 
83,70 Euro und 1.320,60 Euro für jeden Beitragsmonat entrichten. Sollen die Zahlungen bereits für 2022 gelten, so ist 
jeder Betrag zwischen 83,70 Euro und 1.311,30 Euro monatlich möglich. Freiwil lig versichern können sich zum Beispiel 
selbstständig Tätige, Beamtinnen und Beamte sowie Hausfrauen bzw. Hausmänner. Dabei besonders interessant: Vor 
1955 geborene Personen, die trotz Kindererziehung keine fünf Beitragsjahre haben, können jederzeit selbst nach Errei-
chen der Regelaltersgrenze die noch fehlenden Beiträge nachzahlen und so einen Rentenanspruch entstehen lassen.
Für die Einzahlungen erhält man Ansprüche auf Rehabilitationsleistungen und Schutz für Hinterbliebene. Darüber hin-
aus erhöht man den Anspruch auf eine Altersrente und hält unter besonderen Voraussetzungen auch die Anwartschaft 
auf eine Erwerbsminderungsrente aufrecht. Interessierte sollten allerdings beachten, dass man sich bei der gesetzli-
chen Rente das eingezahlte Kapital nicht vorzeitig wieder auszahlen lassen kann. Aus steuerlichen Gründen können 
die zusätzlichen Einzahlunge in die gesetzliche Rentenversicherung ebenfalls interessant sein. Sie können als Alters-
vorsorgeaufwendungen geltend gemacht werden. Dafür muss die Rente im Alter versteuert werden. Ebenso  zahlen 
Rentnerinnen und Rentner Kranken- und  Pflegeversicherungsbeiträge aus den Einnahmen.
Mehr Informationen rund um die freiwilligen Beiträge enthält die kostenlose Broschüre »Freiwillig rentenversichert: Ihre 
Vorteile«. Die Broschüre kann von der Internetseite www.deutsche-rentenversicherung-bw.de heruntergeladen oder als 

Sonstiges Wissenswertes
 

9. März, 15 Uhr, Schnuppertag „Elektroberufe mit Zukunft“ im BiZ-Gruppenraum der Arbeitsagentur Lörrach: Die Firma 
Rümmele aus Häg-Ehrsberg gibt Einblicke in den Beruf des Elektronikers. Es werden die Fachrichtungen Automatisie-
rungstechnik und Energie- und Gebäudetechnik vorgestellt.
 
10. März, vier virtuelle Informationsveranstaltungen zu den Themen finanzielle Förderungen und Angebote der Arbeits-
agentur für Unternehmen sowie finanzielle Förderungen und Angebote der Arbeitsagentur für ausbildungssuchende 
Jugendliche.
 
16. März, 15 Uhr, Schnuppertag Friseur-Handwerk im BiZ-Gruppenraum der Arbeitsagentur Lörrach: Das Hairdesign in 
Schopfheim bietet im Rahmen eines Schnuppernachmittags weitere Einblicke zum vielfältigen Beruf eines Friseurs.
 
17. März, 14 Uhr, Schnuppertag in der Pflege, im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Schopfheim, Luisenstraße 1: Der Pflege-
dienstleister Curare zeigt anhand eines Pflegeausbildungs-Parcours, wie anspruchsvoll, schön und abwechslungsreich 
der Beruf einer Pflegefachkraft und eines Altenpflegehelfers sein kann.
 
Das vollständige Veranstaltungsprogramm lässt sich unter dem Link: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/loerrach/mo-
nat-der-ausbildung einsehen.

 Eine Anmeldung zu den Aktionen ist vorab notwendig per E-Mail an loerrach.berufsberatung@arbeitsagentur.de , per 
SMS an 0170/8554696 oder telefonisch unter Tel. 07621/178525. Diese ist bis kurz vor Veranstaltungsbeginn noch 
möglich. Bei Interesse für redaktionelle Begleitung einer oder mehrerer Veranstaltungen im März wenden Sie sich bitte 
an Pressesprecherin Melanie Payer unter Tel.: 07621/178 470 oder per E-Mail an loerrach.pressemarketing@arbeits-
agentur.de.

Herzlichen Dank 
für die liebevolle und herzliche Anteilnahme, für alle 

Zuwendungen sowie Zeichen der  Verbundenheit, die 

wir beim Abschied von 

Markus Grether 
erfahren durften. 

Helga Grether

Anzeige
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Wernfried Hübschmann Kolumne

Neues aus der Hebelstraße

In dieser Kolumne macht sich Wernfried Hübschmann Gedanken über

aktuelle Ereignisse, Erlebnisse und Erfahrungen, über Gott und Welt,

Leben und Kunst – mit spitzer Feder und mildem Augenzwinkern.

Im Frühtau zu Berge

oder Die Berliner Stagnation

„Hier ist RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.“ So meldete sich

lange Jahre der Rundfunk im amerikanischen Sektor, kurz RIAS. Er wurde

erst 1993 aufgelöst. Damals wie heute standen mir im Frühtau die Haare

zu Berge. Berlin war lange eine Insel. „Der Insulaner“ hieß das berühmte

Trümmerstadt-Kabarett mit Günter Neumann. Die Situation, die durch den

Viermächte-Status ab 1945 entstanden war, führte zu einem ganz eigenen

Berliner Lebensgefühl.  „Wer jetz‘ noch lebt, is selba schuld. Bomben sind

jenuch jefallen“, so klang der trotzige Berliner Witz nach den Schrecken

des Krieges. „Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt!“, rief 1948 der

Regierende  Bürgermeister  Ernst  Reuter  über  den  RIAS.  Nach  dem

Aufstand von 1953 und mit dem Mauerbau 1961 war die Tür dann plötzlich

zu. „Niemand hat die Absicht,  eine Mauer zu errichten“,  quäkte Walter

Ulbricht noch wenige Tage zuvor. 

Nun  sitze  ich  bei  meinen  Freunden,  80  Meter  von  der  runderneuerten

Charité entfernt, dem größten Krankenhaus Europas. Die Bettlerin kauert

zwischen  LIDL und  Apotheke,  ein  nine-to-five-Job,  auch  am  Samstag.

Sonntags hat sie frei. Es ist ihr Arbeitsplatz. Der junge Mann an der Treppe

zum  Bahnhof  Friedrichstraße  trotzt  Wind  und  Wetter  in  seinem

schmutzigen Schlafsack. Auch er ein preußischer Ikarus. Manchmal fliegt

im Sturm sein DANKE-Schild hinüber zur „Ständigen Vertretung“. In den S-

und U-Bahnen spielen kleine Combos fetzige Musik und lassen den Becher

rumgehen, auch der aus Pappe. Der Sturm Zeynep legt den Zugverkehr

lahm. Ich komme nicht weg aus dieser kalten Kapitale. Es regnet. Man

muss sogar den Himmel trösten. Gestern war ich schon mit Sack und Pack

am Hauptbahnhof (früher Lehrter Bahnhof). Meine Verbindung nach Süden

war kurz zuvor gecancelt worden. Bin ich jetzt der Leiermann? Wenn ich

mich hier auf den Boden setzte, wieviel hätte ich heute Abend verdient?

Wir leben auf dünnem Eis, obwohl es gar keine Winter mehr gibt. Die CIA

sagt den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine voraus. Der Orkan

hat Fahrräder und Mietroller, die kreuz und quer auf den Trottoirs standen,

zu  Boden  geworfen  wie  Pappkameraden.  Ein  Schlachtfeld  jetzt.

Werbeaufsteller fliegen durch die Luft. Aus einem geöffneten Fenster tönt

Edith Piaf. Nein, ich bereue nichts. Ich hab‘ ja noch einen Koffer in Berlin. 

Nix für ungut!

Ihr Berlin-Reporter Wernfried Hübschmann

Wernfried Hübschmann

FÄDEN

Der Krieg 

geht so lange zum Brunnen, bis er losbricht.

Auf die Frage,

kritisch gestellt, was er denn als Buddhist ausrichten könne in

der  äußeren  Welt,  antwortete  der  Dalai  Lama:  „Wer  nicht

glaubt, das Kleines etwas Großes bewirken könne, war noch nie

eine Nacht lang im Zelt mit einem einzelnen Moskito.“ Wenn

man  bedenkt,  dass  der  Buddhist  die  Mücke  seiner  Haltung

gemäß am Leben lassen muss, kann man an dieser Auffassung

einiges Wahre finden.

Wenn alle

marschieren, ist es gut, aus der Reihe zu tanzen.

Es gibt 

Erinnerungen, die sind an den Jahren herbeigezogen.

Der griechische Fabeldichter 

Aesop  war,  so  wird  berichtet,  in  seiner  Jugend Sklave.  Eines

Tages  befahl  sein  Herr,  dass  die  Sklaven  sich  auf  einen

längeren  Fußmarsch  vorbereiten  sollten.  Die  zu  befördernde

Fracht stand vor dem Hause bereit. Aesops Blick fiel auf einen

hoch mit Broten beladenen Korb, dem Augenschein nach das

schwerste Laststück. Aesop lief gleich zu ebendiesem Korb, um

sich  seiner  zu  bemächtigen  und  ihn  sich  auf  den  Rücken

schnallen zu lassen. Die anderen Burschen lachten ihn wegen

seiner  vermeintlichen  Unklugheit  aus.  Sie  hatten  nicht

verstanden, dass die größten Gepäckstücke stets am meisten

Platz bieten für die größten Segnungen und sich die (geistige)

Mühe, freiwillig eingegangen, immer lohnt.

Dass mit diesem symbolischen Akt der spätere Dichter seinem

Sklaventum bereits entwachsen war,  wollen wir der Ordnung

halber nicht verschweigen

(03-22)

Anzeigen
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sich auch 2022
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